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Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale e.V. 

Große Klausstraße 11  06108 Halle (Saale) 

 
 
 

 

Große Klausstraße 11 

06108 Halle (Saale) 

 

AHA fordert nachhaltigen Schutz, Erhalt und Betreuung sowie Umgang 

mit dem Harz, der Selke und ihrer Aue 

 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hat sich am 

01.08.2020 zum wiederholten Mal ab Stiege Teile des insgesamt ca. 70 km langen Lau-

fes der Selke angeschaut.  

Zu Beginn der Fahrradexkursion am 01.08.2020 berieten die Mitglieder der Exkursi-

onsgruppe folgende Themen: 

 

Nachhaltiger Schutz des Harzes - Hängebrücke „Titan RT“ 

 

Mit großer Sorge verfolgt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 

(AHA) verschiedene Vorhaben im 2.226 km² großen Mittelgebirge Harz, welche an ver-

schiedenen Stellen den Bestand und die Entwicklung von Umwelt, Natur und Land-

schaft des bedeutsamen und vielseitigen Natur- und Landschaftsraum bedrohen. Dazu 

zählen insbesondere Pläne im Selketal zwei Hochwasserrückhaltebecken bei Straßberg 

und Meisdorf zu errichten, das geplante Vorhaben Steintagebau „Harzer Grauwacke 

Ballenstedt“ sowie Pläne der Stadt Wernigerode Teile des ihr anvertrauten Harzraumes 

mit einem ganzjährigen Erlebnisbereich inklusive Skipiste zu überziehen.  

Als ob derartige Überlegungen und Planungen nicht ausreichen, beabsichtigen nun ein 

Bündnis aus dem Betreiber der Hängebrücke „Titan RT“ an der Rappodetalsperre 

Harzdrenalin und Forstbetrieb Oberharz, ca. 9.700 Quadratmeter = 0,9 ha Wald zu 

roden, um 430 Parkplätze errichten zu können.  

Für den AHA ist es unverantwortlich und skandalös, dass ein öffentlicher Waldbesitzer 

Sachsen-Anhalts so leichtfertig Wald opfert, um weitere Flächen neu versiegeln zu las-

sen und den Anstieg des Autoverkehrs im Bereich des Trinkwasserspeichers zu beför-

dern. Schon alleine die Genehmigung des Vorhabens des rein auf privaten Gewinn des 

Unternehmens Harzdrenalin ausgerichtet ist, erscheint schon an sich nicht nach-voll-

ziehbar. Offenbar haben die verantwortlichen Behörden mit gönnerhafter Großzügig-

keit ein unnötiges Tourismusprojekt genehmigt, welches entweder ein zu erwarten-des 

vermehrtes Autoaufkommen nicht berücksichtigt hat oder nach nicht unüblicher Sala-

mitaktik von Behörden im Harz, eine spätere Abholzung von ca. 9.700 m² Wald bewusst 

mit einkalkuliert hat, um einen zusätzlichen Parkplatz errichten zu lassen. 

Der AHA sieht hier einen eklatanten Verstoß gegen einfachste Grundsätze des Schutzes 

von Umwelt, Natur und Landschaft, indem man Lebens- und Rückzugsräume für Tier- 

und Pflanzenarten, sauerstoffproduzierende und kohlendioxidspeichernde Bäume für 

weiteren Beton und Asphalt sowie Produzenten von Lärm, Abgasen und Fein-staub 

opfert. Neben europäischen Richtlinien nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinien und 
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der Wasserrahmenrichtlinie, scheinen zudem die Verantwortlichen in Politik und Ver-

waltung in Sachsen-Anhalt, Deutschlands Verpflichtungen aus dem Klimaschutzab-

kommen wenig bzw. gar nicht zu interessieren.  

Ein derartiges Vorhaben bringt ferner klar zum Ausdruck, dass man für rückwärtsge-

wandten Tourismus- und Bauvorhaben im Interesse privaten Profites, weiterhin rück-

sichtslos Teile von Umwelt, Landschaft und Natur zu vernichten gedenkt. Ferner schei-

nen öffentliche, steuerfinanzierte öffentliche Einrichtungen ohne Rücksicht auf Verluste 

öffentliches Eigentum derartig misszuverwalten. Nach Auffassung des AHA gilt es daher 

seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft und des Landesrechnungshofes Sachsen-

Anhalts die strafrechtliche Relevanz sowie die Vergeudung von öffentlichen Mitteln und 

Eigentum zu prüfen.  

Darüber hinaus fordert der AHA den Landtag Sachsen-Anhalts und die schwarz-rot-

grüne Landesregierung auf, unverzüglich dieses skandalöse Raubbauvorhaben zu stop-

pen.  

 

Die offensichtliche Genehmigung des Landkreises Harzes, des nunmehrigen Beschluss 

des Stadtrates der Stadt Oberharz, welcher beiden Entwürfen zuzustimmen stellt eine 

verantwortungslose Entscheidung dar, welche die zahlreichen und tiefgreifenden Be-

denken ignoriert.  

Gerade in einer Zeit, wo auch im Harz der Klimawandel sich u.a. in Form der trockenen 

und heißen Frühjahre und Sommer in den Jahren 2018 und 2019 sehr tiefgreifend und 

nachhaltig bemerkbar macht. Insbesondere das Absterben ganzer Fichten- und Rotbu-

chenbestände sind besorgniserregend. In dem Zusammenhang ist es gerade wichtig zum 

Beispiel sukzessive Waldbestände, welche weitgehend die standorttypischen Arten be-

inhalten, zu befördern und nicht für solche unzeitgemäßen Vorhaben von Harzdrenalin 

zu opfern. Gerade diese sukzessiven Waldbestände zeichnen sich durch Arten- und 

Strukturvielfalt sowie besseren Anpassung an die sich klimawandelnden Entwicklungen 

und Zustände aus.  

Das offenbar ignorieren nicht nur die Natur- und Landschaftszerstörer von Harzdrena-

lin, sondern auch die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung des Landkreises Harz 

und der Stadt Oberharz. Einseitige, fachlich unqualifizierte und unverantwortliche Be-

richterstattungen in Medien zu den angedachten Vorhaben verschärfen diese Situatio-

nen. Die nunmehr sehr weit fortgeschrittenen Abholzungen und die damit einherge-

hende Zerstörung eines mindestens 0,97 ha großen, sich einst sukzessiv und somit na-

turnaher entwickelnden Waldstückes, verstößt nach Ansicht des AHA gegen § 39 Absatz 

5 Nummer 2 Bundesnaturschutzgesetz, welcher festlegt, dass es verboten ist „Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, 
auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen“. „Zulässig sind schonende Form- und Pfle-
geschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von 
Bäumen“, wovon ja im konkreten Fall kaum die Rede sein kann. 

Daher fordert der AHA die zuständige Staatsanwaltschaft auf die strafrechtliche Rele-

vanz zu prüfen und dazu Ermittlungen gegen den Landkreis Harz, die Stadt Oberharz 

sowie nicht zuletzt gegen das Unternehmen Harzdrenalin aufzunehmen.  

Auf Grund dessen appelliert der AHA, aber auch an Politik und Verwaltung des Landes 

Sachsen-Anhalt die Planungen und Maßnahmen sofort und unwiderruflich zu stoppen.  

 

Der AHA regt erneut mit Nachdruck die Erstellung eines länderübergreifenden Tou-

rismuskonzeptes zwischen Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen an, welches 

den Schutz, den Erhalt und die darauf beruhende Entwicklung des Harzes und des 

Harzvorlandes berücksichtigt sowie zudem den Besucherinnen und Besuchern in viel-
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fältiger Form ökologische, geologische, archäologische und historische Aspekte nahe-

bringt. Nur ein Tourismus, welcher sich den Belangen des Schutzes von Umwelt, Natur, 

Landschaft und Klima unterordnet, kann den Harz als Lebens- und Rückzugsraum für 

zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, als hydrologische Quelle für zahlreiche Fließgewäs-

ser sowie damit eng verbunden als Ort der Erholung und des Tourismus in der Natur-

schatzkammer bewahren. 

 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hat dazu mit Datum 

vom 27.01.2019 eine Stellungnahme zu den Entwürfen für die 2. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes, Ortsteil Rübeland (Harz) sowie zum Bebauungsplan Nr. 02/17 

 „Freizeitanlage Rappbodetalsperre“ der Stadt Oberharz am Brocken, Ortsteil Rübeland 

(Harz),  Bebauungsplan Nr. 02/17 abgegeben. Die mit Schreiben vom 15.07.2019 zu-

gesandten Abwägungsbeschlüsse der Stadt Oberharz am Brocken lassen deutlich erken-

nen, dass diese Kommune in keiner Weise ihrer Verantwortung zum Schutz und Erhalt 

von Umwelt, Natur und Landschaft nachkommt bzw. nachkommen möchte, indem sie 

die zu befürchtenden Schäden nicht nur relativiert, sondern auch noch abstreitet. Nach 

Auffassung des AHA kommen Politik und Verwaltung ihrer diesbezüglichen, auch ge-

setzlich vorgeschriebenen Verantwortung in keiner Weise nach. Daher fordert der AHA 

die EU, den Bund, das Land Sachsen-Anhalt und den Landkreis Harz auf, hier entspre-

chende Zustände zu schaffen. Weitere Aktionen, wie Aufruf zu Protestveranstaltungen 

und zum Tourismusboykott, gilt es zu prüfen. 

 

Nachhaltiger Schutz des Harzes - ganzjährigen Erlebnisbereich inklusive Skipiste in 

Schierke 

 

Mit großer Sorge hat der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 

das Vorhaben der Stadt Wernigerode aufgenommen, Teile des ihr anvertrauten Harzes 

mit einem ganzjährigen Erlebnisbereich inklusive Skipiste zu überziehen.  

Dazu sei aus dem Bericht des Ausschusses für Umwelt und Energie des Landtages Sach-

sen-Anhalt und Vertretern der Stadt Wernigerode am 09.09.2016 zitiert: 

 

„Vor Ort diskutierten sie über einen möglichen Ganzjahreserlebnisbereich am Berg in-
klusive Skipiste, die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Chancen für die Region 
sowie mögliche Gefahren für die Natur. 
Skilanglauf und Wandern haben in Schierke eine jahrzehntelange Tradition. Und wenn 
es nach der Stadt Wernigerode und vieler ihrer Bürger geht, dann könnten Ein-heimi-
sche und Gäste ab Dezember 2017 auch die Skipisten runtersausen. Denn die Stadt 
plant für ihren seit 2009 eingemeindeten Ortsteil Schierke den „ganz großen Wurf“: 
Seilbahn auf den Winterberg mit Beschneiungsanlage, Vernetzung des Skigebietes mit 
Braunlage, Bau einer Fußgängerzone mit Promenadencharakter durch den Ort, Neu-
bau einer Arena mit vielfältiger Winter- und Sommernutzung sowie die Errichtung eines 
echten Ortszentrums auf dem Gebiet der ehemaligen Grund- und Sekundarschule mit 
neuen Hotels, Haus des Gastes und alles, was das Herz eines Touristen begehrt. Lang-
fristiges Ziel ist es, „Schierke am Brocken“ als attraktiven Freizeit- und Erholungsort mit 
überregionaler Bedeutung deutlich zu stärken. 
 

Investitionen in Höhe von 25 Millionen Euro 
 

Das Gesamtinvestitionsvolumen liege bei etwa 25 Millionen Euro, erklärte Andreas Me-
ling, Sprecher der Stadt Wernigerode in seiner Präsentation vor den Abgeordneten. 
Davon würden etwa 7 Millionen Euro von der Stadt Wernigerode übernommen, die 
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entsprechende Fördermittel beim Land beantragt habe. Die übrigen knapp 18 Millionen 
übernehme ein privater Investor. „Wenn der Investor im Januar 2017 weiß, dass er 
bauen kann, fängt er im März an und will am 15. Dezember 2017 das erste Mal Skifah-
ren“ – ein ambitionierter Zeitplan, der aber durchaus realisierbar sei, so Meling.  
Christiane Hopstock, Ortsbürgermeisterin von Schierke, erinnerte daran, dass Schier-
ke in den letzten 25 Jahren wegen des angrenzenden Nationalparks Harz kaum Ent-
wicklungsmöglichkeiten gehabt habe. Mit dem privaten Investor gebe es nun eine ein-
malige Chance, die nie wieder kommen werde. Außerdem sei man bereits mitten-drin 
in der Entwicklung, die bisher vom Land Sachsen-Anhalt unterstützt worden sei. In den 
vergangenen Jahren wurde beispielsweise eine Ortsumfahrung mit großem Parkhaus 
gebaut, ein Konzertpavillon im Kurpark errichtet und mit der Umgestaltung der Schier-
ker Feuerstein Arena begonnen. Die Mehrheit der Schierker stehe vorbehaltlos hinter 
dem Projekt und fügte sie hinzu: „Wir Schierker lieben unsere Natur und würden einen 
Teufel tun und sie zerstören.“ 
 

Umweltverträglichkeitsprüfung läuft 
 

Knackpunkt bei dem Großprojekt dürfte dennoch der Eingriff in die Natur werden, 
schließlich sollen laut Planung 20 Hektar Wald- und Moorgebiet aus einem geschütz-
ten Gebiet des Naturparks entnommen werden – eine Fläche etwa so groß wie 28 Fuß-
ballfelder, in unmittelbarer Nähe des Nationalparks Harz. Als Träger der Planung hat 
die Stadt Wernigerode im Sommer 2016 bei der obersten Landesentwicklungsbehörde 
Sachsen-Anhalts ein Raumordnungsverfahren beantragt, bei dem unter anderem eine 
Umweltverträglichkeits- und FFH-Verträglichkeitsprüfung erfolgt. Bis November 2016 
soll das Verfahren abgeschlossen sein. Danach erhoffen sich Stadt und Investor Klarheit, 
ob es „unüberbrückbare Hürden für das Projekt gibt“ oder „Genehmigungsfähigkeit“, 
erklärte Stadtsprecher Meling.  
Skepsis seitens des Umweltministeriums 
In der anschließenden Diskussionsrunde im Rathaus Schierke gab es neben vielen po-
sitiven Stimmen auch kritische Fragen einzelner Abgeordneten. Zum Beispiel zum ge-
planten Naturspeichersee für die Beschneiungsanlage und die Auswirkungen auf die 
Kalte Bode, aus dem das Wasser entnommen werden soll. Ebenfalls kritisch hinter-fragt 
wurden die Auswirkungen durch die Fragmentierung der Landschaft auf Flora und 
Fauna sowie die anvisierten Auslastungszahlen der Skianlage vor dem Hinter-grund des 
Klimawandels.  
Und natürlich wurde auch die Frage diskutiert, ob es der richtige Weg sei, für das Pro-
jekt 20 Hektar Wald und Moorgebiete zu opfern. Eher skeptisch äußerte sich auch ein 
Vertreter des Umweltministeriums. Dort werde das Projekt nicht als prioritär angese-
hen, es müssten eine ganze Reihe an Fragen gelöst werden, bis sich das Ministerium 
damit anfreunden könnte.“, Zitat Ende 

Nunmehr hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, mit ihrer Minis-

terin Prof. Dr. Claudia Dalbert an der Spitze, ihre berechtigten Einwände gegen die 

geplanten massiven Eingriffe am Rand des Nationalparks Harz dargelegt, welche zu-

sammengefasst sich insbesondere auf die besonders schützenswerten 20 Hektar Wald- 

und Moorgebiet sowie der anderen Auswirkungen auf Kalte Bode und einen Schlag 

gegen den Klimaschutz beziehen. Das dabei der Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff 

(CDU), der Minister für Landesentwicklung und Verkehr Thomas Webel (CDU) und der 

Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Prof. Dr. Armin Willingmann 

(SPD) Belange des Umwelt-, Natur-, Landschafts- und Klimaschutzes als unbeachtlich 

ansehen, ist dabei nicht verwunderlich, sondern zeugen von verheerender Kontinuität 
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in der Landesregierung. So wie sich diese Mitglieder der Landesregierung Sachsen-An-

halt u.a. zum Verbau des Landes mit Autobahnen und Straßen sowie dem Ausbau von 

Elbe und Saale verhalten, verherrlichen diese Leute auch die Vorhaben in Schierke. 

Dabei spielen offenbar EU-Regelungen zum Umgang mit Natur und Gewässern sowie 

das Klimaschutzabkommen von Paris keine oder maximal eine untergeordnete Rolle. 

Die Stadt Wernigerode stellt sich zudem ein Armutszeugnis aus, indem sie aufzeigt mit 

Umwelt-, Natur- und Landschaftszerstörungen an touristische Attraktivität gewinnen zu 

wollen. Anstatt mit den bestehenden Schön- und Besonderheiten der Natur und Land-

schaft des Harzes zu locken und darauf einen vielfältigen und sanften Tourismus abzu-

stimmen und zu entwickeln, möchte man stattdessen landschafts- und naturfremde Ver-

bauungen vornehmen.  

Dabei müsste auch bei der überwiegenden Zahl der Abgeordneten des Landtages des 

Landes Sachsen-Anhalt, der Landesregierung und der Stadt Wernigerode sowie ande-

rer Befürworter des Vorhabens ferner angekommen sein, dass die Schneewahrschein-

lichkeit auf Grund des Klimawandels sinkt. Dem dann mit Schneekanonen gegensteu-

ern zu wollen ist ein weiterer Beitrag zum Klimawandel. Somit verstößt dieses Vorhaben 

nicht nur gegen jegliche rechtliche Grundlagen auf internationaler und europäischer 

Ebene und in Verantwortung von Bund und Land Sachsen-Anhalt, sondern auch gegen 

wissenschaftlich-fachliches Verständnis sowie einem Mindestgebot von Vernunft und 

Anstand.  

Der AHA regt stattdessen ein länderübergreifendes Tourismuskonzept zwischen Sach-

sen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen an, welche den Schutz, den Erhalt und die 

darauf beruhende Entwicklung des Harzes und des Harzvorlandes berücksichtigt sowie 

zudem den Besucherinnen und Besuchern in vielfältiger Form ökologische, geologische, 

archäologische und historische Aspekte nahebringt. Nur ein Tourismus, welcher sich 

den Belangen des Schutzes von Umwelt, Natur, Landschaft und Klima unterordnet kann 

den Harz als Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, als 

hydrologische Quelle für zahlreiche Fließgewässer sowie damit eng verbunden als Ort 

der Erholung und des Tourismus in der Naturschatzkammer bewahren. 

Der AHA gab mit Datum vom 10.02.2019 Stellungnahmen zum Raumordnungsverfah-

ren Raumverträglichkeitsuntersuchung „Natürlich. Schierke Wander- und Skigebiet 

Winterberg“ – im Auftrag der Stadt Wernigerode ab.  

 

Fahrradexkursion durch das Selketal 

 

Im ersten Abschnitt nahm die Exkursionsgruppe das Tal der Hassel in Augenschein. Das 

insgesamt ca. 10 km lange Fließgewässer, welches südlich von Stiege, unweit des Hal-

tepunktes Birkenmoor der Selketalbahn entspringt und letztendlich in das System der 

Rappbodetalsperre mündet, lässt in dem Bereich deutliche Eutrophierungserscheinun-

gen erkennen. Die Auswirkungen der Nährstoffeinträge aus der intensiveren landwirt-

schaftlichen Nutzung im Bereich der Wasserscheide zwischen Hassel und Selke sind 

auch in den angrenzenden Trocken- und Halbtrockenrasenbereichen zu erkennen. 

Nach Auffassung der Exkursionsgruppe gilt es unbedingt zu prüfen, inwieweit in dem 

Teil des Harzes eine intensivere landwirtschaftliche Nutzung ökologisch und ökono-

misch sinnvoll erscheint. Immerhin scheinen die Nährstoffe das gesamte Umfeld zu be-

einflussen und sich die entsprechenden Einträge über Selke und Hassel talabwärts  

Bekanntlich gehört das Selketal zu den arten- und strukturreichsten Flusstälern Mittel-

deutschlands, wo zahlreiche bedrohte Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Um diesen 

sehr bedeutsamen Lebensraum nachhaltig und umfassend zu schützen, sind sehr große 

Teile des Selketals als Naturschutzgebiet ausgewiesen und nach europäischer Fauna-
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Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie zu schützen. Mit dem Status ist ein Verschlechterungs-

verbot unweigerlich verbunden, was auch nach nationalem Recht so zu handhaben und 

umzusetzen ist. Dem stehen eindeutig die Vorhaben des Landes Sachsen-Anhalt entge-

gen, was gedenkt oberhalb von Straßberg und Meisdorf jeweils mindestens 15 m hohe 

und ca. 100 m breite Hochwasserdämme zu errichten. Dabei sind nach Auffassung des 

AHA alle vorbeugenden und nachhaltigen Maßnahmen im Umgang mit dem Hochwas-

ser für die Ortslagen bei weitem nicht ausgeschöpft. Dazu gehören der Erhalt geschlos-

sener Waldbestände sowie die Sicherung bestehender und Schaffung weiterer umfas-

sender Überflutungsräume. So gilt es außerdem nach Auffassung des AHA, in Abstim-

mung mit dem meteorologischen Dienst und in Anlehnung an die entsprechende Ar-

beits- und Handlungsweise großer Talsperren, ein umfassendes Hochwassermanage-

ment für die 28 Teiche im näheren und weiteren Einzugsgebiet der Selke zu entwickeln 

und umzusetzen. Alleine der Bergsee Güntersberge besitzt auf einer Fläche von 7 ha ein 

ausgewiesenes Fassungsvermögen im Umfang von 150.000 m³. Weiter flussabwärts hat 

der Elbingstalteich ein weiteres Fassungsvermögen von ca. 36.000 m³. Nach immer 

wieder geäußerten Auffassungen der Exkursionsgruppe können elektronisch und me-

chanisch gesteuerte und ablesbare Pegelsysteme diese wichtigen Regel- und Steue-

rungsaufgaben wahrnehmen, welche eng mit der Arbeit von bestehenden Regelstau-

werken zum Beispiel an den Teichen bei Güntersberge bis Alexisbad funktionieren müs-

sen. Das bedeutet, dass vor zu erwartenden starken langanhaltenden Niederschlägen 

bzw. eintretenden Schneeschmelzen die Pegel der Teiche umfassend zu senken sind, 

um zum u.a. ein Abpuffern plötzlich auftretender Hochwasserwellen zu ermöglichen. 

Dies funktioniere jedoch nur, wenn der zuständige Landesbetrieb für Hochwasserschutz 

verstärkt bzw. vorrangig seine Aktivitäten auf diese Formen eines nachhaltigen Umgan-

ges mit Hochwasser richtet und nicht seine Kapazitäten für die Planung von Hochwas-

serdämmen bei Straßberg und Meisdorf bindet. Ferner gehört auch zu einem nachhal-

tigen Umgang mit Hochwasser, dass endlich begonnen wird Pläne und Konzeptionen 

zu erstellen, welche Beseitigungen von Verbauungen im Hochwasserbereich beinhaltet. 

Dazu zählen u.a. auch längst nicht mehr genutzte und bereits vollkommen zerfallene 

Fabrikanlagen zwischen Silberhütte und Alexisbad. Gleiches gilt für die im Jahr 2006 

errichtete Kläranlage bei Straßberg, welche unverantwortlicher Weise, rechtswidrig und 

gegen jegliche Vernunft in das unmittelbare Hochwassereinzugsgebiet der Selke gebaut 

wurde.  

Ferner ist es dringend geboten der Selke auch naturnahe Entwicklungsmöglichkeiten im 

Teil des Unterlaufs ab Hoym verstärkt zu gewährleisten. Dazu gehören die Sicherung 

und Gewährleistung eines beidseitigen Gewässerschonstreifens von 10 m ab Gewässer-

oberkante, den Schutz und die Sicherung stattfindender Mäandrierungen sowie die Prü-

fung und Umsetzung der Wiederherstellung von Altverläufen.  

Beispielhaft sei dazu die Wiederbelebung der Mäander in der Selkeaue südöstlich des 

Elbingstalteiches und im Unterlauf zwischen Hoym und Gatersleben genannt. Darüber 

hinaus regt der AHA an verstärkt die sukzessive Entwicklung von Auenwäldern entlang 

der Selke zu ermöglichen. Dies führt nicht nur zur Erweiterung der Arten- und Struktur-

vielfalt, sondern ermöglicht eine zeitweise Speicherung und Reduzierung der Fließge-

schwindigkeit von Hochwasser.  

Die nunmehr bestehende Staustufe in Gatersleben führt nicht nur zur Behinderung der 

Durchlässigkeit der Selke, sondern stoppt empfindlich die Fließgeschwindigkeit. Dies 

hat gerade in Dürrezeiten wie in den Jahren 2018 und 2019 zu Sauerstoffverlusten ge-

führt, was zum Absterben der Fischbestände in der Selke führen kann.  
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Die Dürren der letzten Jahre –insbesondere in den Jahren 2018 und 2019- haben nicht 

nur massive Spuren in den Fließ- und Standgewässern hinterlassen, sondern zeigt auch 

massive Schäden in den Waldbeständen in den Hanglagen. Somit verstärken sich die 

Folgen des Orkantiefs der Jahre 2018 und 2019. Aber auch im Jahr 2020 ist deutliche 

Wasserarmut erkennbar, welche auf fortgesetzt mangelnde Niederschläge beruhen.  

Ganze Bereiche der Wälder sind verschwunden. Insbesondere die Gemeine Fichte, aber 

auch die Gemeine Kiefer und die Rotbuche sind stark geschädigt bzw. abgängig. Die 

Reaktion wie Abholzungen mit schwerer Technik an den Hängen verschärfen durch 

Erweiterung der Kahlflächen, Bodenverdichtungen und Schaffung von Fließrinnen die 

Erosion durch Wind und Wasser.  

Erfreulicherweise sind beispielsweise in den Waldbeständen bei Straßberg deutliche 

Sukzessionen erkennbar. Diese Sukzession lässt eine standortgerechtere und breitere 

Artenzusammensetzung z.B. aus Trauben- und Stieleiche, Rotbuche sowie Hängebirke, 

aber auch aus Gemeiner Fichte und Gemeiner Kiefer erkennen. Auch wenn hier mas-

sive Trockenschäden erkennbar sind, ist auf der Basis dieser besseren Arten- und Struk-

turvielfalt ist davon auszugehen, dass sich das Potenzial als Lebens- und Rückzugsraum 

für Tier- und Pflanzenarten erhöht sowie Pflanzen sich entwickeln, welche sich den 

neuen Klimabedingungen besser anpassen können. Der AHA geht ferner davon aus, 

dass sich hier eine stabilere Basis künftiger Hangwälder entwickelt, welche es zu beför-

dern, zu schützen und zu bewahren gilt.  

Der AHA bekräftigt daher seine Forderung, dass eine Erstellung einer wissenschaftlich 

begründeten Schutz- und Entwicklungskonzeption für die Selke, ihrer Aue und Neben-

gewässer, ihres Einzugsgebietes und angrenzender Biotope sowie zum Schutz, Erhalt, 

Wiederherstellung und Neuschaffung von Grün- und Biotopverbünden dringend not-

wendig erscheint. Dazu gilt es wissenschaftliche Einrichtungen einzubeziehen und mit 

dieser Aufgabe zu beauftragen. 

 

In einer Presseerklärung vom 30.03.2008 drückte der Arbeitskreis Hallesche Auenwäl-

der zu Halle (Saale) e.V. (AHA) seine große Sorge aus, als die Mitteldeutsche Baustoffe 

GmbH weitere 60 ha als Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung in das Regionale 

Entwicklungsprogramm Harz einbringen wollte.  

Weiter führte der AHA aus, Zitat:  

„Das Vorhaben einen Grauwacketagebau in das Waldgebiet zwischen Ballenstedt und 
dem Selketal einrichten zu dürfen, würde das größte zusammenhängende Waldgebiet 
im Unterharz nachhaltig schädigen, welches noch frei von Siedlungen und Verkehrstras-
sen ist. Derartige Gebiete sind wichtige Lebens- und Rückzugsräume für zahlreiche Tier- 
und Pflanzenarten, tragen zur Klimaverbesserung bei, stellen einen wichtigen Bio-
topverbundraum zwischen Selketal und Umland dar sowie bieten auf Grund ihrer land-
schaftlichen Schönheit Möglichkeiten für einen vielgefragten Tourismus.  
Daher gilt es nach Auffassung des AHA auf jeden Fall keiner Ausweisung als Vorrang-
gebiet für die Rohstoffgewinnung zuzustimmen. In dem Zusammenhang verweist der 
AHA auf die zunehmende landesweite bedrohliche Tendenz immer mehr Rohstoffe ab-
zubauen. Dazu zählen die angedachten Braunkohlenabbaugebiete Egelner Südmulde 
und Lützen, ebenso im Saalekreis am Burgstetten. 
Der AHA sieht es als dringend notwendig an, dass sparsam mit den begrenzt vorhande-
nen Rohstoffen sowie Landschafts- und Naturräumen umzugehen ist. Das erfordert aber 
auch zahlreiche Bauprojekte auf den Prüfstand zu stellen.“ Zitat Ende 

Nunmehr hat die vielfältige Bedrohung des Waldgebietes zwischen Ballenstedt und Sel-

ketal durch das geplante Vorhaben Steintagebau „Harzer Grauwacke Ballenstedt“ sehr 
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reale und gefährliche Formen angenommen. Der AHA hat sich daher in einer „Stel-

lungnahme zum Raumordnungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprü-

fung für das geplante Vorhaben Steintagebau „Harzer Grauwacke Ballenstedt“ vom 

16.10.2016 wie folgt geäußert, Zitat: 

 

„Nach den vorliegenden Dokumenten und Unterlagen beabsichtigt der Vorhabenträger 
auf einer Gewinnungsfläche von ca. 55,5 ha einen Steintagebau bei Ballenstedt zu er-
richten. Hinzu sind Lager- und Stellflächen im Umfang von 10,8 ha sowie Fördertrassen 
im Umfang von bis zu 3,74 ha und ca. 3,6 km Länge vorgesehen. Allein für die Stelzen 
der Seilbahnanlage geht man von einer Flächeninanspruchnahme im Umfang von 200 
m² pro Stelze und der Rodung eines 8 m breiten Waldstreifens aus. 
Das bedeutet, dass der Vorhabenträger insgesamt mindestens 70,04 ha in Anspruch 
nehmen möchte. 
Ferner plant der Vorhabenträger bei der offenbar bevorzugten Variante Seilbahn eine 
dort ca. 46 Millionen Tonnen Gestein bis zu einer Tiefe von 50 m im Zeitraum von ca. 
41 Jahren abzubauen. Dabei unterteilt man in drei Zonen Abraum, 1. Zone und 3. 
Zone. Dabei umfasst der geplante Abraum 10 m sowie die jeweiligen Zonen eine Mäch-
tigkeit von jeweils 20 m.  
Das Arbeitszeitregime soll dem Steintagebau Rieder Rieder entsprechen, also Förde-
rung, Aufbereitung in Rieder und Abfrachtung der Produkte werktags in der Zeit von 
06:00 bis 22:00 Uhr. 
Abfrachtung mittels SLKW und LKW über Eulenbachtal zur L 242. 
 

Folgende Schutzgebiete sind von dem angedachten Abbauvorhaben direkt bzw. indi-
rekt betroffen: 
 

 das 620 ha große FFH-Gebiet „Burgesroth und Laubwälder bei Ballenstedt“. 
700 m vom geplanten Tagebau entfernt, von dem Bau und Querung einer Trans-
portstrecke bedroht 

 Das 16.998 ha große SPA-Gebiet „Nordöstlicher Unterharz“ ist ferner von dem 
Bau und Querung einer Transportstrecke bedroht. 

 das 4.522 ha groß FFH-Gebiet „Selketal und Bergwiesen bei Stiege“ 600 m 
entfernt vom geplanten Tagebau 

 FFH-Gebiet Gegensteine und Schierberge bei Ballenstedt 
 2 Landschaftsschutzgebiete: LSG Harz und nördliches Harzvorland, LSG Harz 
  4 Naturschutzgebiete: NSG Gegensteine-Schierberg, NSG Alte Burg, NSG Bur-

gesroth-Bruchholz, NSG Selketal 
 5 flächenhafte Naturdenkmale und 12 Naturdenkmale 
 

Alleine die bestehenden Schutzgebiete weisen die herausgehobene Schutzwürdigkeit 
und –bedürftigkeit aus, welche im Übrigen ganz gut in den entsprechenden Unterlagen 
der Umweltverträglichkeitsprüfung herausgearbeitet sind. Ein Eingriff in Form des ge-
planten Steintagebau „Harzer Grauwacke Ballenstedt“ manifestiert sich u.a. mit an ers-
ter Stelle mit der angedachten Fällung von Bäumen im Mindestgesamtumfang von 
70,04 ha Inanspruchnahme für den Tagebau und ca. 3,74 ha für die Fördertrasse nach 
Rieder. Somit ist von einer Fällung von Bäumen im Gesamtumfang von mindestens 
73,78 ha auszugehen. Schon alleine diese Fällungen stellen einen massiven Eingriff in 
einen arten- und strukturreichen Raum dar, welcher eine sehr wichtige Nahtstelle im 
übergreifenden Biotop- und Grünverbund dieses Teils des Nordharzes darstellt. Dabei 
spielen die Verbindungsachsen zum Selketal und zu dem Gebiet um die Gegensteine 
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eine sehr wichtige Rolle. Der angedachte neue Steintagebau bildet im Falle der Umset-
zung ein neues Hindernis, wo die vollumfänglichen Folgen nicht absehbar sind. Ferner 
gehört dieser Raum zu einem sehr wichtigen Raum für Naherholung und Tourismus im 
näheren Sinne für die Stadt Ballenstedt sowie im ferneren Sinn für die Städte Quedlin-
burg und Falkenstein. 
Die teilweise temporär vorhandenen Fließgewässer Uhlenbach, Siebersteinsbach, Amt-
mannstal, Margeretenschlucht, Rotkehlchenschlucht, Getel, Markstal und Gamwinde 
sowie Sauerbach dienen zudem noch als Entstehungsgebiete und Ventilationsbahnen 
für Kalt- und Frischluft. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge zwi-
schen 550 bis 570 mm lässt sich deutlich erkennen, dass Wasser eine große Rolle zur 
Entwicklung des Gesamtgebietes bildet. Jegliche Veränderungen können zu unvorher-
sehbaren Entwicklungen im Gesamtraum führen. Insbesondere ist bei den angedachten 
bergbaulichen Eingriffen mit einer dauerhaften Unterbrechung der Wasserzufuhr zum 
Markstal und Gamwinde sowie dem Sauerbach zu rechnen. Ein dauerhafter Entzug von 
Wasser aus Fließ- und Standgewässern eröffnet die Gefahr einer umfassenden Verän-
derung von Struktur, Fauna und Flora. 
Ähnlich ist es mit der Entstehung von Lärm bei Sprengung, Abbau und Abtransport des 
Gesteins zu sehen. Nicht nur eine massive Veränderung von Struktur und Zusammen-
setzung von Umwelt, Natur und Landschaft führen zu Beeinträchtigungen in der Be-
deutung als Lebens- und Rückzugsraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, sondern 
auch Lärm- und Staubentwicklung.  
Die Schlussfolgerungen, dass ein Tagebau in dem angedachten Umfang und Entfernung 
zu den FFH-Gebieten „Burgesroth und Laubwälder bei Ballenstedt“ und „Selketal und 
Bergwiesen bei Stiege“ bei Entfernungen von 600 bzw. 700 m keine erheblichen Be-
einträchtigungen haben sollen, ist eine sehr gewagte Feststellung und entspricht auch 
nicht den bisherigen Ausführungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung, welche u.a. 
eine Fülle an sensiblen Tierarten wie z.B. Luchs, Wildkatze und Fledermäuse aufweisen. 
Ebenso ist häufig von einem Prozess auszugehen, welcher sich von kurz- bis langfristig 
entsteht und entwickelt. 
Somit ist zudem deutlich zu erkennen, dass das angedachte Vorhaben Steintagebau 
„Harzer Grauwacke Ballenstedt“ gegen jede Form eines sehr notwendigen, wissen-
schaftlich-fachlich fundierten Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz gerichtet ist. Zu-
dem verstößt das Vorhaben gegen die Grundansinnen der nach europäischen Recht 
verabschiedeten „RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“,  
„RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ sowie RICHTLINIE 2009/147/EG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. Diese rechtlichen Rahmen gehen von einer 
notwendigen Verbesserung der ökologischen Situation aus und lassen einer Verschlech-
terung der Zustände keinen Raum.  
Daraus ist zu schlussfolgern, dass eine Genehmigung des Vorhabens Steintagebau „Har-
zer Grauwacke Ballenstedt“ weder fachlich, noch rechtlich in Frage kommen kann.  
Darüber hinaus gilt es sparsam mit den Bodenschätzen und Rohstoffen umzugehen. Das 
setzt u.a. voraus, dass laufende und geplante Bau- und Verkehrsprojekte auf den Prüf-
stand gehören.“ 

Die Mitglieder der Exkursionsgruppe schlossen sich der Forderung des AHA an die Ver-

antwortlichen des Landes Sachsen-Anhalt und der Mitteldeutschen Baustoffe GmbH 
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an, das Vorhaben zu stoppen bzw. nicht weiter zu verfolgen! Ferner ruft der AHA die 

Kommunen sowie die Bevölkerung vor Ort auf, gemeinsam, bestimmt und kräftig Wi-

derstand gegen den geplanten, großflächigen Frevel an Umwelt, Landschaft, Natur, Le-

bens- und Wohnqualität zu leisten und dabei sehr deutlich die Stimme zum Schutz und 

Erhalt des Waldgebietes zwischen Ballenstedt und Selketal zu erheben! 

 

Mit großer Sorge nahmen die Mitglieder der Exkursionsgruppe den stark voranschrei-

tenden Verfall der ca. 3,9 km = 3.900 m langen und durchschnittlich ca. 10 m breiten 

und somit ca. 39.000 m² = 3,9 ha großen Streuobstwiesenbestände an der Gelände-

karte in der Stadt Falkenstein (Harz) zwischen den Ortsteilen Meisdorf und Ermsleben 

zur Kenntnis. Immer mehr ältere Obstbäume sterben ab bzw. brechen auseinander. Da-

bei sind bereits flächendeckend Streuobstbestände komplett zerstört, größere Baumbe-

stände stark geschädigt sowie kleinere Restbestände, bestehend aus Süßkirsche, Apfel, 

Hauspflaume, Birne, Mirabelle und Walnuss, noch intakt.  

Die Mitglieder der Exkursionsgruppe unterstützen mit Nachdruck die Forderung des 

AHA, dass es dringend der Erstellung einer wissenschaftlich fundierten Schutz- und Ent-

wicklungskonzeption bedarf, um den Zustand zu analysieren, Sorten zu bestimmen so-

wie Vorschläge zur Wiederherstellung der Streuobstwiese zu erarbeiten.  

Dazu sind aber auch der Landkreis Harz und die Stadt Falkenstein (Harz) sowie der 

Eigentümer der Fläche gefordert.  

 

Nunmehr liegt eine „Gemeinsame Erklärung des Runden Tisches im Rahmen des 
Selke-Dialogs für einen nachhaltigen Hochwasserschutz an der Selke“ vom 25.06.2018 

vor. Der AHA begrüßt grundsätzlich und eindeutig, dass es nunmehr gelungen ist, dass 

man miteinander, statt nur übereinander geredet hat. Jedoch schleierhaft bleiben die 

Kriterien zur Auswahl der Mitglieder des Runden Tisches durch die Ministerin für Um-

welt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt, Frau Prof. Dr. Claudia 

Dalbert. Auffällig ist dabei, dass von den 20 Mitgliedern des Runden Tisches, mit dem 

BUND nur ein Umweltverein anwesend war. Der AHA begrüßt durchaus auch, dass es 

zu einer Gemeinsamen Erklärung gekommen ist. Jedoch kann der AHA den Inhalt die-

ser Gemeinsamen Erklärung bei weitem nicht im vollen Umfang teilen. Dazu gehören 

folgende Aspekte: 

 

* Zu Ursachen eines schnellen und starken Hochwasseraufbaus fehlen komplette 

Aussagen. So sind zum Beispiel noch immer Folgen größerer Fällungen im 

Waldgebiet unweit von Straßberg zu nennen. Das Wälder massiv Wasser in der 

Fläche halten, gehört nach Auffassung des AHA zum Allgemeinwissen 

* Noch immer finden enge Einbauungen der Selke zum Beispiel in Güntersberge 

und Straßberg keine Erwähnung. Dazu zählt ebenfalls die im Jahr 2006 in die 

Selkeaue bei Straßberg gebaute Gemeinschaftskläranlage des Zweckverbandes 

Ostharz für die Orte Straßberg, Güntersberge und Siptenfelde. Auch die Einen-

gung durch Bauwerke der Nordharzautobahn B 6n zwischen Hoym und Gaters-

leben ignorierten die Planer bereits in der Phase der Stellungnahmen. Hier 

möchte man offenbar am gegenwärtigen Zustand festhalten.  

* Es fehlen ferner Angaben zu möglichen Rückgaben von Altauen an die Selke. 

Dazu gehört die Prüfung des baulichen Rückbaus von Fabrikanlagen im Bereich 

Silberhütte. Der AHA unterbreitet nunmehr seit fast 10 Jahren diesen Vorschlag. 

Reaktion bisher gleich Null. 

* Grundsätzlich begrüßenswert sind Planungen zur Wiederbelebung von Altver-

läufen der Selke zwischen Hoym und Gatersleben. Der AHA hält jedoch die 
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Überprüfung von entsprechenden Möglichkeiten und Aktivitäten zwischen Meis-

dorf und Hoym nicht nur für sehr sinnvoll, sondern auch für dringend geboten.  

* Vollkommen inakzeptabel für den AHA ist der „Blankocheck“ für das „Hoch-

wassrerrückhaltebecken Straßberg“. Damit verbunden ist akute Gefahr der Zer-

störung der kompletten Selkeaue zwischen Güntersberge und Straßberg. Dazu 

zählen nicht nur das Dammbauwerk mit seinen bekannten Folgen für das Land-

schaftsbild und den Kaltluftabfluss, sondern auch die angedachten baulichen Be-

festigungen von Ufer und Sohle mit einhergehender Vernichtung der Mäander, 

der Ufervegation und der damit verbundenen Lebens- und Rückzugsräumen für 

Tier- und Pflanzenarten und –gesellschaften. Abgesehen davon, dass neben der 

Tatsache, dass offensichtlich nicht nur ein Hochwasserrückhaltebecken bei Meis-

dorf doch noch in der Planung bleibt, sondern man noch zusätzliche Hochwas-

serrückhaltebecken wie Uhlenbach, Lange Wiese und Ermsleben mit in die recht-

lichen und fachlichen Planungen aufnehmen möchte. Wo da jetzt nun die bau-

liche Entlastungen für das Selketal und ihren Nebengewässern liegen sollen, 

bleibt für den AHA schleierhaft. Von einst zwei Bauwerken möchte man nun erst 

einmal planerisch die Zahl auf insgesamt fünf Hochwasserrückhaltebecken erhö-

hen. Der AHA kann solche Überlegungen und Vorstellungen in keiner Weise 

mittragen. 

 

Der AHA sieht sich daher voll und ganz bestätigt, seinen Einsatz für den Schutz, den 

Erhalt und die Entwicklung der Selke, ihrer Aue und der angrenzenden Natur- und 

Landschaftsräume nicht nur fortzusetzen, sondern gar zu verstärken. 

 

Wer in der im Aufbau begriffenen ehrenamtlichen AHA-Arbeitsgruppe Selke mitwirken 

möchte, um sich ebenfalls für den Schutz, den Erhalt und einer nachhaltigen Entwick-

lung des Selketals als Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenar-

ten, Biotop- und Grünverbundraum, als Raum für Kalt- und Frischluftluftkorridoren so-

wie für den dem Erhalt eines bedeutsamen Naherholungsgebietes einsetzen zu können, 

wende sich bitte an folgende zentrale Anschrift: 

 

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 

Große Klausstraße 11 

 06108 Halle (Saale) 

Tel.: 0345/200 27 46;  

Internet: http://www.aha-halle.de 

E-Mail: aha_halle@yahoo.de 

 

 

 

Halle (Saale), den 02.08.2020     Andreas Liste 

         Vorsitzender 

http://www.aha-halle.de/
mailto:aha_halle@yahoo.de

